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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

176 Erlöschen einer Vermessungsgenehmigung II 
für den Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieur Dip.-Ing. Bernhard Sieveneck 

Bezirksregierung Münster      Münster, den 21.07.2011 
- 31.2-2416-01-0290 - 

Die dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur 
Dipl.-Ing. Bernhard Sieveneck, Sickerhook 10, 48291 
Telgte, für den Dipl.-Ing. Matthias Rauf erteilte Ver-
messungsgenehmigung II ist mit Ablauf des 30.06.2011 
erloschen. 

Bezug: Veröffentlichung im Abl. Reg. Münster am 
18.07.2008 Seite 326 

Im Auftrag 
gez. Rolf Bordewick 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2011 S. 225 

 

 

 

 

177 Erteilung einer Vermessungsgenehmigung II 
für den Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieur Dipl.-Ing. Carsten Thewes 

Bezirksregierung Münster          Münster, den 21.07.2011 
-31.2-2416-01-0290 

Aufgrund des RdErl. des Ministers für Landesplanung, 
Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten vom 05.04.1962 
in der Fassung des RdErl. des Innenministers vom 
30.06.1982 (SMBl. NRW. 71342) wird dem Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Bernhard 
Sieveneck, Sickerhook 10 in 48291 Telgte, mit Wirkung 
vom 21.07.2011 die Genehmigung erteilt, den bei ihm 
beschäftigten Dipl.-Ing. Carsten Thewes zur Mitwirkung 
bei örtlichen Arbeiten nach Nr. 5 Abs. 1 des o. a. RdErl. 
heranzuziehen (Vermessungsgenehmigung II). 

Im Auftrag 
gez. Rolf Bordewick 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2011 S. 225 
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178 Erteilung einer Vermessungsgenehmigung II 
für den Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieur Dipl.-Ing. Michael Homoet 

Bezirksregierung Münster      Münster, den 21.07.2011 
- 31.2-2416-01-0548 - 

Aufgrund des RdErl. des Ministers für Landesplanung, 
Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten vom 05.04.1962 
in der Fassung des RdErl. des Innenministers vom 
30.06.1982 (SMBl. NRW. 71342) wird dem Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Michael Ho-
moet, Münsterstraße 49 in 48653 Coesfeld, mit Wirkung 
vom 20.07.2011 die Genehmigung erteilt, den bei ihm 
beschäftigten B. Sc. Johannes Theilen zur Mitwirkung 
bei örtlichen Arbeiten nach Nr. 5 Abs. 1 des o. a. RdErl. 
heranzuziehen (Vermessungsgenehmigung II). 

Im Auftrag 
gez. Thorsten Kohl 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2011 S. 226 

 

179 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

zwischen 

dem Kreis Recklinghausen 

vertreten durch den Landrat 

-im Folgenden „Kreis“ genannt- 

und der Stadt Herne 

vertreten durch den Oberbürgermeister 

-im Folgenden „Stadt“ genannt- 

zur Durchführung der Aufgaben des Veterinärwesens 

 

Präambel 

Die Stadt und der Kreis streben wegen der besonderen 
Bedeutung von Verbraucherschutz und Tiergesundheit 
die Zusammenlegung der Aufgabenbereiche Veterinär-
wesen und Lebensmittelüberwachung der beiden Verwal-
tungen in eine gemeinsame Organisationseinheit bzw. 
Einrichtung an. Durch die ganzheitliche Bearbeitung 
sollen Synergieeffekte genutzt, Qualitätsstandards gesich-
ert und Kostenreduzierungen erzielt werden.  

Im Vorgriff darauf schließen der Kreis und die Stadt auf-
grund §§ 1 und 23 ff. des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit vom 01.10.1979 (GV NRW S. 621), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.05.2009 (GV 
NRW S. 298, 326), folgende öffentlich-rechtliche Verein-
barung: 

§ 1 

Gegenstand der Vereinbarung/ Aufgaben 

(1) Mit Wirkung vom 01.06.2011 führt der Kreis durch 
seinen Fachdienst 39 – Veterinärwesen und Lebens-
mittelüberwachung – im Wege der mandatierenden Auf-
gabenübertragung nach § 23 (1) 2. Alternative GkG und § 
23 (2) Satz 2 GkG alle durch einschlägige Gesetze oder 
Verordnungen übertragenen veterinärrechtlichen Aufga-
ben in den Bereichen Veterinärwesen und Lebensmittel-
überwachung für die Stadt durch, wie diese auch für den 
Kreis durchgeführt werden. Die Aufgabendurchführung 
bezieht sich ausschließlich auf die Zurverfügungstellung 

von tierärztlichem Sachverstand. Verwaltungs- bzw. 
nicht-tierärztliche Unterstützungsleistungen werden nicht 
durchgeführt. Die Rechte und die Pflichten zur Erfüllung 
dieser Aufgabe verbleiben bei der Stadt als Trägerin der 
Aufgaben.  

(2) Die Stadt nimmt zur Erfüllung dieser Aufgaben aus-
schließlich den Fachdienst 39 - Veterinärwesen und 
Lebensmittelüberwachung - des Kreises und keinen son-
stigen Dritten in Anspruch. 

 

(3) Das dienstliche und fachliche Weisungsrecht über den 
Amtstierarzt / die Amtstierärztin für dessen / deren Tätig-
keit für die Stadt obliegt dem Kreis. 

 

§ 2 

Haftung 

Die Stadt trägt alle haftungsrechtlichen Konsequenzen 
aus der Übernahme dieser Tätigkeiten für die Stadt.   

 

§ 3 

Kosten 

(1) Die Stadt erstattet dem Kreis als Ausgleich für die 
Aufgabenwahrnehmung die Kosten einer 1,0 Tierarzt-
Stelle der Besoldungsgruppe A14. Die Personal-, Sach- 
und Gemeinkosten werden auf Grundlage des aktuellen 
KGSt-Gutachtens „Kosten eines Arbeitsplatzes“ be-
rechnet. Die Gemeinkosten werden dabei mit 20 % ange-
setzt. Reisekosten und Kosten für tierärztliches Ver- und 
Gebrauchsmaterial werden pauschal mit 1,5 % der Ge-
samtpersonalkosten berechnet.  

(2) Zum 01.10.2011 erfolgt eine Abschlagszahlung durch 
die Stadt in Höhe von 50 % der jährlichen Personalkosten 
einer A14-Stelle auf Grundlage des aktuellen KGSt-Gut-
achtens. Die endgültig zu erstattenden Kosten werden 
durch den Kreis errechnet und der Stadt bis 2 Monate 
nach Ablauf der Vereinbarung mitgeteilt. Es erfolgt eine 
Kürzung um die Gebühreneinnahmen für Amtshandlung-
en der Tierärzte. Der Kostenausgleich der Stadt ist um-
gehend vorzunehmen.  

(3) Für den Fall, dass sich der finanzielle Ausgleich als 
nicht auskömmlich herausstellt, sind unverzüglich ent-
sprechende Nachverhandlungen mit dem Ziel einer ein-
vernehmlichen Lösung aufzunehmen. Die Bearbeitungs-
zeiten werden zu diesem Zweck durch Echtauf-
schreibungen der Tierärzte festgehalten. Diese Auf-
zeichnungen werden der Stadt erforderlichenfalls zur 
Verfügung gestellt.  

 

§ 4 

Geltungsdauer, Kündigung 

Diese  Vereinbarung wird wirksam am Tag nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster.  

Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung gilt bis zum 
31.12.2011.  

Beiden Parteien bleibt das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung dieser Vereinbarung aus wichtigem Grund 
vorbehalten.  
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Sollte eine Verlängerung dieser Vereinbarung, insbeson-
dere wegen einer Verzögerung der in der Präambel be-
schriebenen Planungen einvernehmlich gewünscht und 
erforderlich sein, verlängert sich diese Vereinbarung um 
jeweils 3 Monate, längstens jedoch bis zum 30.06.2012. 
Im Rahmen dieser Verlängerung ist eine Kündigungsfrist 
von 4 Wochen zum Quartalsende einzuhalten. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

Bei Kündigung dieser Vereinbarung durch die Stadt oder 
bei außerordentlicher Kündigung, sofern die Gründe für 
die außerordentliche Kündigung bei der Stadt liegen, sind 
die in § 3 (1) genannten Kosten ab Kündigungszeitpunkt 
mit 50 % für den Zeitraum bis zum 30.06.2012 zu be-
gleichen. 

 

§ 5 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung un-
wirksam oder undurchführbar sein oder werden oder soll-
te eine Regelungslücke vorhanden sein, so wird dadurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Die Vertragspartner verhandeln in einem solchen Fall un-
verzüglich eine Regelung, die der unwirksamen Be-
stimmung am nächsten kommt bzw. die Regelungslücke 
schließt. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser 
Schriftformregelung. 

Kreis Recklinghausen 
Recklinghausen, den 31.05.2011 
Cay Süberkrüb 
Landrat   

Recklinghausen, den 31.05.2011 
Roland Butz 
Kreisdirektor 

Stadt Herne 
Herne, den 31.05.2011 
Horst Schiereck 
Oberbürgermeister 

Herne, den 31.05.2011 
Peter Bornfelder 
Stadtdirektor 

 

G e n e h m i g u n g 

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen dem Kreis Recklinghausen und der Stadt Herne 
wird hiermit gemäß § 24 Abs. 2 S. 1 GkG genehmigt. Die 

Vereinbarung wird am Tag nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Bezirksregierung Münster wirksam. 

Münster, den 22. Juli 2011    Bezirksregierung Münster 
Az.: 31.1-1.6-RE-01/11 

Im Auftrag 
gez. Plätzer 

 

B e k a n n t m a c h u n g 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung und meine Ge-
nehmigung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 GkG be-
kannt gemacht.  

Münster, den 22. Juli 2011    Bezirksregierung Münster 
Az.: 31.1-1.6-RE-01/11 

Im Auftrag 
gez. Plätzer 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2011 S. 226 – 227 

 

180 Verordnung  

über die Einrichtung von Bezirksfachklassen            
an Berufskollegs im Regierungsbezirk Münster 

Auf Grund des § 84 Abs. 2 Schulgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15.02.2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 05.04.2011 (GV. NRW S. 
205) wird verordnet: 

 

§ 1 

Bezirksfachklassen an Berufskollegs im Regierungsbe-
zirk Münster werden nach Maßgabe der Anlage zu dieser 
Verordnung gebildet. 

 

§ 2 

Die Verordnung tritt mit Beginn des Schuljahres 
2011/2012 am 01.08.2011 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Einrichtung 
von Bezirksfachklassen an Berufskollegs im Regier-
ungsbezirk Münster vom 27.07.2010 außer Kraft. 
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Abl. Bez.Reg. Mstr. 2011 S. 227-237
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181 RWE Gasspeicher GmbH, Errichtung und 
Betrieb sowie Änderung der Heizkessel-
Anlagen (incl. der Gebäudeheizungen und 
Ersatz-/Notstromaggregate) 

Öffentliche Bekanntmachung 

Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung Bergbau und Energie 
64.e25-4-2011-10                                              17.06.2011 

Die Firma RWE Gasspeicher GmbH hat aufgrund der §§ 
4, 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz unter dem 
17.06.2011 die Genehmigung zur Errichtung und Betrieb 
sowie Änderung der Heizkessel-Anlagen (incl. der Ge-
bäudeheizungen und Ersatz-/Notstromaggregate), im We-
sentlichen bestehend aus der Errichtung dem Betrieb so-
wie Änderung von drei Kesseln mit Feuerungsanlagen, 
zwei Aggregaten zur Stromerzeugung und vier Gebäude-
heizungen einschließlich des jeweiligen baulichen und 
sonstigen Zubehörs auf dem auf dem Gelände der Ver-
dichter- und Entnahmestation Epe der RWE Gasspeicher 
GmbH in 48599 Gronau-Epe, Gemarkung Epe, Flur 5, 
Flur 96, 170 und 184 beantragt. 

Bei der Errichtung und dem Betrieb der hier beantragten 
Heizkessel-Anlagen handelt es sich um Einrichtungen im 

Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 BBergG („Dienende Einrich-
tung“); sie fallen unter die Ziffer 9. der Verordnung über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorha-
ben (UVP-V Bergbau). 

Das beantragte Vorhaben war bereits Gegenstand eines 
Vorbescheidsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprü-
fung (hinsichtlich Standort, Einsatzstoffe, Abgasvolu-
menströme, Emissionsgrenzwerte sowie deren Über-
wachung – Planfeststellungsbeschluss vom 17.05.2010 – 
61.05.2-2008-4-). Neue abweichende oder wesentlich ge-
änderte Inhalte enthält der vorliegende Antrag nicht. Eine 
erneute Ummweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht 
erforderlich. 

Die Feststellung ist gemäß § 3 a UVPG nicht selbst-
ständig anfechtbar. Mit dieser Bekanntmachung erfolgt 
gemäß § 3 a UVPG i.V. mit den Bestimmungen des Um-
weltinformationsgesetzes die erforderliche Information 
der Öffentlichkeit.  

Im Auftrag 
gez. Fenger 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2011 S. 238 

 

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

182 Bekanntmachung der Feststellung des Jah-
resabschlusses 2008 der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung  RVR Route der Industrie-
kultur des Regionalverbandes Ruhr 

Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung von Art. 16 
Ges. vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) wird die Fest-
stellung des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung RVR Route der Industriekultur für das Wirt-
schaftsjahr 2008 wie folgt bekannt gemacht: 

1. Feststellung durch die Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung hat am 05. Oktober 2009 den 
Lagebericht und den Jahresabschluss zum 31.12.2008 der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Route der In-
dustriekultur 

       - mit einer Bilanzsumme von 2.921.707,34 € 
       - mit einem Eigenkapital von 35.457,27 € 
       - mit einem Verlustausgleich von 1.293.154,93 €, 
       - einem Investitionskostenzuschuss von 82.015,61 € 
         durch den RVR 

festgestellt. 

 

2. Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen: 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes RVR - Route der In-
dustriekultur. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung zum 31.12.2008 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Märkische Revision GmbH, Essen, be-
dient. 

Diese hat mit Datum vom 26.08.2009 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 

"Wir haben den Jahresabschluss nach der Gemein-
deordnung NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung 
NRW - bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanz-
rechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung RVR - Route der Industriekultur, Essen, 
für das zum 31. Dezember 2008 endende Geschäftsjahr 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den Vorschriften der 
Gemeindeordnung NRW und der Gemeindehaushalts-
verordnung NRW sowie den ergänzenden Regelungen 
der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 
Abs. 1 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie 
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die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der 
Gemeindehaushaltsverordnung NRW sowie den er-
gänzenden Regelungen der Satzung und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprech-
endes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR - Route der 
Industriekultur Essen. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar." 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der 
GPA NRW nicht erforderlich. 

Herne, den 04.02.2011 
GPA NRW 

Abschlussprüfung - Beratung - Revision 
Im Auftrag 

Helga Giesen 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr 2008 werden bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2011 im Gebäude des RVR Route der 
Industriekultur, Gutenbergstr. 47, 45128 Essen, Zimmer 
Nr. 226 während der Dienststunden zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten. 

 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2011 S. 238 - 239 

 

 

 

 

183 Bekanntmachung der Feststellung des Jahres-
abschlusses 2009 der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung RVR Route der Industriekultur 
des Regionalverbandes Ruhr 

Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung von Art. 16 
Ges. vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) wird die Fest-
stellung des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung RVR Route der Industriekultur für das Wirt-
schaftsjahr 2009 wie folgt bekannt gemacht: 

1. Feststellung durch die Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung hat am 13. Dezember 2010 
den Lagebericht und den Jahresabschluss zum 31.12.2009 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Route der 
Industriekultur 

    - mit einer Bilanzsumme von 2.801.879,90 € 
    - mit einem Eigenkapital von 35.457,27 € 
    - mit einem Verlustausgleich von 1.427.063,62 €, 
    - einem Investitionskostenzuschuss von 35.302,74 € 
      durch den RVR 

festgestellt.  

 

2. Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen: 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes RVR - Route der In-
dustriekultur. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Märkische Revision GmbH, Essen, be-
dient. 

Diese hat mit Datum vom 24.08.2010 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 

"Wir haben den Jahresabschluss nach der Gemeinde-
ordnung NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung 
NRW - bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanz-
rechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung RVR - Route der Industriekultur, Essen, 
für das zum 31. Dezember 2009 endende Geschäftsjahr 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den Vorschriften der 
Gemeindeordnung NRW und der Gemeindehaushalts-
verordnung NRW sowie den ergänzenden Regelungen 
der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 
Abs. 1 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. 
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Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der 
Gemeindehaushaltsverordnung NRW sowie den ergän-
zenden Regelungen der Satzung und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung RVR - Route der In-
dustriekultur Essen. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Einrichtung und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar." 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich. 

Herne, den 04.02.2011 
GPA NRW 

Abschlussprüfung - Beratung - Revision 
Im Auftrag 

Helga Giesen 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirt-
schaftsjahr 2009 werden bis zur Feststellung des Jahres-
abschlusses 2011 im Gebäude des RVR Route der In-
dustriekultur, Gutenbergstr. 47, 45128 Essen, Zimmer Nr. 
226 während der Dienststunden zur Einsichtnahme ver-
fügbar gehalten. 
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die 
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 48128 Münster zu richten. – Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger 
erscheint wöchentlich. Redaktionsschluss: Freitag 10.00 Uhr. – Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 
51,00 €. Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €. Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 0,50 € 
Versandkosten erhoben. Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 2,00 € Versandkosten, werden Ende des Jahres per 
Rechnung ausgewiesen.  
 
Abonnementsbestellungen und – Kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 
 
Bezug durch die Bezirksregierung Münster 
Domplatz 1-3, 48143 Münster, 
Auskunft erteilt Frau Brockmeier, Tel-0251-411-1097 
Email: poststelle@brms.nrw.de 
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